
Gesamtschuldnerische Haftung für Lohnschulden im Baugewerbe: Wie ist das?

Das System der gesamtschuldnerischen Haftung für Lohnschulden im Baugewerbe ist seit 
zehn Jahren in Kraft. Seit 2012 können Arbeiter den Lohn vom direkten Vertragspartner 
ihres Arbeitgebers zurückfordern, wenn dieser in Ausfall ist.

Diese Regelung gilt nur für " Aktivitäten im Bausektor".  Außerdem gilt die neue 
Regelung sowohl für Auftragnehmer mit entsandten Mitarbeitern, die nach Belgien 
kommen, als auch für in Belgien ansässige Auftragnehmer, die belgische Mitarbeiter 
einstellen.

Die gesamtschuldnerische Haftung ist auf den "direkten Vertragspartner" beschränkt.  
Dazu gehören der Auftraggeber, der Auftragnehmer und der Zwischenauftragnehmer. Der 
Auftraggeber ist derjenige, der dem Auftragnehmer den Auftrag erteilt, Aktivitäten im 
Baugewerbe gegen einen Preis durchzuführen oder durchführen zu lassen. Der 
Auftragnehmer ist derjenige, der sich an den Auftraggeber bindet. Der 
Zwischenunternehmer ist ein Subunternehmer, der selbst einen Subunternehmer für die 
Ausführung der ihm anvertrauten Arbeiten einsetzt. Diese gesamtschuldnerische Haftung 
richtet sich nur auf das unmittelbare Vertragsverhältnis, das diese Parteien mit ihrer 
Gegenpartei haben.

Der Auftraggeber haftet gesamtschuldnerisch für den Lohn, den der Auftragnehmer an den 
Arbeiter zahlen muss. Es ist unerheblich, ob der Auftragnehmer in Belgien seinen Sitz hat 
oder nicht.  Der Auftraggeber (natürliche Person), der Arbeiten ausschließlich für private 
Zwecke ausführen lässt, fällt nicht unter diese Regelung.

Der Auftragnehmer haftet gesamtschuldnerisch für den Lohn, den der Subunternehmer - 
mit dem er direkt einen Vertrag abgeschlossen hat - dem Arbeiter schuldet. Das Gesetz 
legt fest, dass diese Haftung "bei Fehlen einer Kette von Unterauftragnehmern" gilt.

Der Unterauftragnehmer haftet gesamtschuldnerisch für den Lohn, der dem 
Arbeitnehmer von dem Subunternehmer geschuldet wird, mit dem er direkt einen 
Vertrag abgeschlossen hat. Dieser Unterauftragnehmer ist ein 
"Zwischenauftragnehmer" im Verhältnis zu dem Subunternehmer, mit dem er direkt 
zusammenarbeitet.

Achtung: Im Falle einer Kette von Subunternehmern kann der Auftragnehmer 
niemals gesamtschuldnerisch haftbar gemacht werden. Schließlich hat er nicht die 
Eigenschaft eines "Zwischenunternehmers".

Bei Nichtzahlung des fälligen Lohns wirkt die Haftungsregelung sofort 
(automatisch). Das bedeutet, dass der Auftraggeber, der Auftragnehmer oder der 
zwischengeschaltete Auftragnehmer niemals im Voraus von der Inspektionsstelle 
schriftlich informiert werden muss. Der Arbeitnehmer kann die Gegenpartei seines 
Arbeitgebers, die nicht zahlt, gesamtschuldnerisch verklagen, ohne auf eine 
Zahlung aus irgendeinem Fonds warten zu müssen. 

Meistens kann der Auftraggeber, Subunternehmer oder Zwischenunternehmer im 
Bauvertrag seine gesamtschuldnerische Haftung durch eine schriftliche Erklärung 
ausschließen. Diese Erklärung muss (1) die Koordinaten der FOD WASO-Website 
(http://www.werk.belgie.be) und (2) eine Bestätigung der Gegenpartei enthalten, 
dass sie den ihrem Arbeiter geschuldeten Lohn nicht zahlt und nicht zahlen wird. 
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Außerdem muss diese Erklärung von der gesamtschuldnerisch haftenden Person und 
dem Arbeitgeber unterzeichnet werden. 

Die Haftungsbefreiung tritt wieder in Kraft, wenn der Auftraggeber, der 
Subunternehmer oder der Zwischenunternehmer davon in Kenntnis gesetzt wird, 
dass der Arbeitgeber die seinen Arbeitern zustehenden Löhne nicht zahlt. Diese 
Kenntnis kann mit allen Mitteln des Gesetzes oder durch ein Schreiben der 
Inspektionsstelle nachgewiesen werden.  

Die erneute gesamtschuldnerische Haftung gilt ab dem 14. Tag nach der Meldung 
und damit nur für zukünftige Lohnschulden. Während dieser Nachfrist von 14 
Tagen hat der Auftraggeber, Subunternehmer oder Zwischenunternehmer Zeit, die 
notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung der Haftung zu treffen. Er kann z.B. den 
Rechtsverstoß stoppen lassen oder den Vertrag mit dem direkten Vertragspartner 
beenden.

Der Arbeitgeber muss eine Kopie des Hinweises am Arbeitsplatz der Arbeiter 
aushängen. Tut er dies nicht, muss der Gesamtschuldner die Kopie aushängen.  Jede 
Person, die sich geschädigt fühlt, kann sich an den Vorsitzender des Arbeitsgerichts 
wenden.

Die gesamtschuldnerische Haftung ist ferner in den Artikeln 1200 bis 1216 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt.  Es gelten die Artikel 3 bis 6, 10, 13 bis 16, 18 
und 23 des Lohnsicherungsgesetzes, da der Gesamtschuldner dem Arbeitgeber 
gleichgestellt ist. Sie betrifft die Zahlungsweise, das Gehalt an sich, die gesetzlich 
geschuldeten Zinsen und die zulässigen Abzüge.

Die gesamtschuldnerisch haftende Person, die es versäumt, die Löhne zu zahlen 
oder eine Kopie der Meldung bei der Kontrolle beizufügen, wird mit einer 
strafrechtlichen (€ 50,00 bis € 100,00) oder verwaltungsrechtlichen (€ 25,00 bis € 
250) Geldstrafe bestraft.

Beschluss

Es ist wichtig, Ihre Verträge mit (Unter-)Auftragnehmern wasserdicht zu gestalten 
und die richtigen Klauseln aufzunehmen, um Ihre potenziell sehr große 
gesamtschuldnerische Haftung zu begrenzen oder auszuschließen. 
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